
 
Was 

Mit einer Immobilienschätzung können prak-
tisch alle Immobilien bewertet werden: 

• Einfamilienhäuser 
• Mehrfamilienhäuser 

• Gewerbe- und Dienstleistungsliegenschaften 

• Stockwerkeigentum 
• Baurechtsliegenschaften 
• Baulandparzellen 
• Projektierte Bauvorhaben (zur Wirtschaftlich-

keitsprüfung) 

u.a.m. 
 
Wozu 

Eine Immobilienschätzung dient der Wert-
ermittlung von Immobilien: 

• Kauf oder Verkauf von Liegenschaften 
• Wertbelegung für Kreditgeber wie Banken, 

Versicherungen etc. 

• Rechtliche Gründe wie Erbteilung, Gütertren-
nung, Grundstückgewinnsteuer etc. 

u.a.m. 
 
Wie 

Es gibt verschiedene anerkannte Methoden 
zur Ermittlung des Immobilienwertes: 

• Anhand der vorhandenen Bausubstanz 
� Sachwertmethoden (Substanz- bzw. Real-
wert) 

• Über den erwarteten, zukünftigen Ertrag 
� Ertragswertmethoden (Ertragswert, Bar-
wert oder Discounted Cash-flow) 

• Anhand von statistischen Auswertungen 
� Vergleichsmethoden (Statistische-, Hedoni-
sche Methode) 

 
Kosten 

Die Erstellungskosten für eine Immobilien-
schätzung können stark variieren und hän-
gen von verschiedenen Faktoren ab: 

• Grösse und Art der Liegenschaft 

• Anzahl und Grösse der Gebäude 

• Verfügbarkeit der nötigen Unterlagen, insbe-
sondere der Gebäudepläne 

Fragen Sie uns unverbindlich an 

Vorgehen 

Wenn Sie eine Immobilienschätzung wün-
schen oder benötigen, kontaktieren Sie uns: 

• Auftrag erteilen und besprechen 
• Unterlagen ev. organisieren und bereitstellen 
• Besichtigung des Objektes 

• Erstellen der Berechnungen und des Schät-
zungsberichtes 

• Besprechen der fertigen Immobilienschätzung 
mit dem Auftraggeber 

 
Unterlagen 

Normalerweise werden vom Auftraggeber 
je nach Objekt diverse Unterlagen benö-
tigt: 

• Aktueller Grundbuchauszug 

• Grundstückblatt der Steuerverwaltung des Kt. 
Bern (Eröffnung Amtlicher Wert) 

• „Details zur Prämienrechnung“ der Gebäude-
versicherung des Kt. Bern (Beiblatt zur Rech-
nung) 

• Geometersituationsplan 

• Gebäudepläne 

• Bauabrechnungen, Kaufverträge, alte Immo-
bilienschätzungen etc. 

• Mietverträge und aktueller Mieterspiegel 

• STWE-Reglement und Protokolle der Ver-
sammlungen 

• Baurechtsverträge 
u.a.m. 
 
Immobilienschätzung 

Mit unserer Immobilienschätzung erhalten 
Sie ein umfassendes Dokument zur betref-
fenden Liegenschaft: 

• Allgemeine Angaben (Auftraggeber, Auftrag, 
Bewertungsstichtag etc.) 

• Informationen zur örtlichen Lage der Immobi-
lie 

• Umfangreiche Angaben über die Gebäude 

• Berechnungen 
• Verkehrswert mit Kommentar 
• Anhang 
• Beilagen 
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Wert 

Der Wert eines jeden Gutes bemisst sich 
nach dem Nutzen, den es in Zukunft erbrin-
gen wird. 
Dieses Axiom gilt auch als Grundlage für 
die Bewertung von Immobilien. 
 
Preis 

Wert und Preis sind nicht dasselbe. 
Während sich der Wert einer Immobilie an 
der individuellen Einschätzung über deren 
zukünftigen Nutzen bemisst, ist der Preis 
hingegen das Ergebnis eines Anpassungs-
prozesses, in dem sich die Wertvorstellun-
gen von Käufer und Verkäufer ausgleichen. 
 
Bewertung (Schätzung) 

Bei der Bewertung von Immobilien werden 
normalerweise eine Substanzwert- (Real-
wert) und eine Bar- oder Ertragswertbe-
rechnung angestellt und die dadurch ermit-
telten Werte durch Abschreibung oder 
Gewichtung zum Ausgleich gebracht. 
 
Sachwertmethode 

Der Substanzwert (Realwert) ist ein wichti-
ger Wert bei der Bewertung von Konsum-
Objekten wie Einfamilienhäuser, Doppel-
häuser und ähnlichen Anlagen. 
Die Wertermittlung erfolgt aufgrund der 
tatsächlichen Bausubstanz plus Landwert. 
Dabei werden die Baukosten geschätzt, 
welche heute für die baugleichen Anlagen 
erforderlich wären. Da die zu bewertenden 
Objekte in der Regel aber nicht neu sind, 
wird eine entsprechende Abschreibung 
berechnet und in Abzug gebracht (Wertab-
schlag infolge der natürlichen Alterung und 
Abnützung). Addiert wird zum Schluss der 
Landwert, welcher in der Regel nach einem 
bestimmten Klassifizierungsverfahren (Struk-
turwert- oder Lageklassenmethode) anhand 
des gegebenen, nutzbaren Bauvolumens 
(Neubaukosten) ermittelt wird. 

Ertragswertmethode 

Die Ertrags- und Barwertberechnung eignet 
sich insbesondere zur Wertermittlung von so 
genannten Renditeliegenschaften wie Mehr-
familienhäuser, Bürobauten u.a.m. 
Die Wertermittlung erfolgt aufgrund des 
geschätzten, zukünftigen Nutzens bzw. des 
erzielbaren Ertrages. 
Durch die Ermittlung eines nachhaltigen 
Bruttomietwertes abzüglich der Bewirt-
schaftungskosten sowie der nötigen Rück-
stellungen für spätere Erneuerungen und 
Renovationen wird ein jährlicher Nettoer-
trag berechnet, welcher durch Kapitalisie-
rung auf die Restlebensdauer der Liegen-
schaft hochgerechnet wird. 
Oft sind zum Schluss noch sofortige Renova-
tions-, Unterhalts- oder Abschreibungskos-
ten zu berücksichtigen. 
 
Vergleichsmethode 

Die Wertermittlung erfolgt anhand statisti-
scher Auswertungen über „ähnliche“, ge-
handelte Objekte. 
Eine solche Bewertung erfolgt meist ohne 
Besichtigung vor Ort durch einen Experten 
sondern mittels entsprechenden Eigenanga-
ben durch den Auftraggeber (Liegen-
schaftsbesitzer). 
Aufgrund der Verschiedenartigkeit der 
Liegenschaften eignet sich diese Bewer-
tungsmethode allenfalls bei Einfamilienhäu-
sern und ähnlich häufig gehandelten Objek-
ten. Die ermittelten Immobilienwerte sind 
mit besonderer Vorsicht zu betrachten. 
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